
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Datum und Zeichen Ihres Schreibens  Mein Zeichen           Datum 
      66.01-Sc  
 
 
Entsorgung wilder Abfälle und der Papierkorbinhalte  
 
 
Hiermit werden Sie beauftragt, bis zum 31.12.2017 als Dritte im Sinne von § 2 Abs. 2 der 
öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Abfallentsorgung vom 16.12.1996 (Az. 66.3-
1.21) und § 5 Absatz 7 des Landesabfallgesetzes NRW 
- sog. „wilde Abfälle“ entsprechend der Anlage 1 und den Inhalt der Straßenpapierkörbe ein-

zusammeln und ggfls. zu den zugelassenen Abfallentsorgungsanlagen zu transportieren 
und 

- für die Aufstellung und Unterhaltung der notwendigen Straßenpapierkörbe zu sorgen. 
 
Da der hier entstehende Aufwand in die öffentlichen Abfallentsorgungsgebühren einfließt ist 
strikt darauf zu achten, dass die Leistungen betriebsnotwendig sind. 
 
Ihre Anlieferungen von wilden Abfällen zur Beseitigung bzw. von dieser Kategorie zuzurech-
nenden Straßenpapierkorbinhalten sind ausschließlich unter den Ihnen bekannten Kennun-
gen und, soweit Dritte mit dem Transport beauftragt werden, unter Verwendung von Begleit-
scheinen vorzunehmen. Nur wenn so verfahren worden ist, werden die Kosten erstattet. Ich 
weise nachdrücklich auf den bestehenden Anschluss- und Benutzungszwang für Abfälle zur 
Beseitigung hin. 
 
Für die v. g. Abfallfraktionen stellt die ERS auf Anfrage Wechselcontainer zur Verfügung. Die 
Kosten der Containergestellung, des Transportes und der Entsorgung werden intern zwi-
schen der ERS und dem Rhein-Sieg-Kreis verrechnet. 
 
Die Abrechnung der Kosten der Einsammlung sowie der noch verbleibenden Entsorgungs-
leistungen sind innerhalb eines Monats nach Quartalsende für die Kostenerstattung beim 
Rhein-Sieg-Kreis zur Prüfung einzureichen. 
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1. Papierkörbe 

a) Für das Jahr 2013 gilt ein Festpreis pro Entleerungsvorgang i.H.v. xxxx EURO 
auf der Basis von xxxx Entleerungsvorgängen je Woche als vereinbart. Die Ge-
samtzahl auf das Jahr bezogen darf nicht überschritten werden. Die Zahl der Ent-
leerungsvorgänge wird jährlich bezogen auf das Bevölkerungswachstum ange-
passt. 

b) Die Entgelte für die Folgejahre werden jeweils für den Zeitraum eines Kalender-
jahres angepasst und errechnen sich nach der als Anlage 2 beigefügten Formel. 
Die Kosten für notwendige Reparaturen von Körben sind hierin enthalten, ebenso 
die Aufnahme innerhalb einer Kreisfläche von ca. 2m Durchmesser am Boden 
liegender Abfälle bei überfüllten Körben, auch die evtl. Verbringung der Abfälle 
zu den Entsorgungsanlagen. 
Die Entsorgungskosten für selbst angelieferte Abfälle werden gesondert erstattet. 

c) Soweit im weiteren Umkreis der Papierkörbe Verunreinigungen festgestellt wer-
den, ist deren Beseitigung der Straßenreinigung bzw. Pflege von öffentlichen 
Flächen bzw. Grünanlagen zuzurechnen; eine Abrechnung der Kosten über die 
Abfallgebühren findet nicht statt. 

d) Die Kostenerstattung für die notwendige Ersatz- bzw. Neuaufstellung von Pa-
pierkörben ist vor Auftragerteilung gesondert bei mir zu beantragen und entspre-
chend zu begründen. Neuaufstellungen werden jedoch nur bei unterdurchschnitt-
licher Papierkorbausstattung zugelassen. 

e) Bezüglich der Ausstattung mit Papierkörben wird die Festlegung von Standards 
zur Erreichung einer durchschnittlichen (notwendigen) Ausstattung (Reduzierung 
oder Erhöhung der Anzahl der Papierkörbe bzw. Entleerungsvorgänge) ange-
strebt. 

 
2. Wilde Abfälle 

a) Die Einzelnachweise sollen Angaben über den genauen Fundort, die Abfallart 
und –menge sowie den Zeitaufwand enthalten. Unvollständige Nachweise 
werden nicht anerkannt. 

b) Für das Einsammeln und die Beförderung wilder Abfälle gilt für das Jahr 2013 
ein einheitlicher Kostensatz von xxxx EUR je Personalstunde und von xxxx 
EUR je Fahrzeugstunde als vereinbart. Entsprechend den Erfahrungswerten 
der Jahre 2007 bis 2011 stehen Ihnen folgende Zeitkontingente zur Verfü-
gung: 
xxxx Personalstunden 
xxxx Fahrzeugstunden 
Diese Kontingente sollen in der Regel nicht ausgeschöpft werden. Es wird 
darauf hingewiesen, dass sachgerechte Unterschreitungen dieser Kontingente 
zur Reduzierung der Abfallentsorgungsgebühren führen. 

c) Mit dem Kostensatz zu b) ist der gesamte Aufwand mit Ausnahme der Ent-
sorgungskosten abgegolten. 

d) Die Kostensätze für die Folgejahre werden jeweils für den Zeitraum eines Ka-
lenderjahres angepasst und errechnen sich nach der als Anlage 3 beigefügten 
Formel. 

e) Als „wilder Abfall“ gilt eine Ansammlung von illegal fortgeworfenen Gegen-
ständen; hierzu gehören nicht kleinere Einzelstücke wie fortgeworfene Dosen, 
Verpackungen, Taschentücher, Zeitungen etc.. Soweit solche Gegenstände 
aufgelesen werden, ist dies – insbesondere innerorts - der Straßenreinigung 
bzw. Pflege von öffentlichen Flächen bzw. Grünanlagen zuzurechnen; eine 
Abrechnung über die öffentlichen Abfallentsorgungsgebühren ist nicht mög-
lich. 

f) Soweit Sie den Transport wilder Abfälle selbst organisieren, werden die Kos-
ten hierfür auf Ihre Personal- bzw. Fahrzeugstunden angerechnet. 



 

 

g) Zum Ende eines jeden Jahres werden unter Berücksichtigung der bis dahin 
vorliegenden Ergebnisse die Zeitkontingente für das kommende Jahr in Ab-
stimmung mit den Kommunen festgelegt. 

h) An Glascontainerstandorten ist lediglich Sperrmüll/Weiße/Braune Ware von 
Ihnen zu entsorgen. 

i) Zur Beseitigung wilden Mülls werden höchstens zwei Personen je Fahrzeug 
abgerechnet. Der Einsatz von lediglich einer Person ist anzustreben. Sehr 
zeitaufwendige Beseitigungsarbeiten bedürfen einer ausführlichen Begrün-
dung.  

j) Im Falle besonderer Ereignisse (z. B. außergewöhnlicher Aufwand zur Ent-
sorgung von Hochwasserschwemmseln) ist es möglich, entsprechend be-
gründete Mehrkosten zu erstatten, sofern die Kontingente bereits ausge-
schöpft sind. 

 
3. Allgemeines 

a) Die Auftragnehmer (Städte und Gemeinden) erklären vorab ihr Einverständnis 
mit im Bedarfsfall notwendigen Prüfungen ihrer Abrechnungen durch das 
Rechnungsprüfungsamt des Kreises. 

b) Änderungen bzgl. der Personal- und Kfz-Stunden (wilder Müll) und der Anzahl 
der Entleerungsvorgänge bleiben vorbehalten. 

 
 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
 
 
 
Landrat        Umweltdezernent 
 
 
 
 


